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Risiko & Recht macht es sich zur Aufgabe, Rechtsfragen der modernen Risi
kogesellschaft zu analysieren. Berücksichtigung finden Entwicklungen in ver
schiedensten Gebieten, von denen Sicherheitsrisiken für Private, die öffent
liche Ordnung, staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen 
ausgehen. Zu neuartigen Risiken führt zuvorderst der digitale Transforma
tionsprozess und der damit verbundene Einsatz künstlicher Intelligenz; des 
Weiteren hat die Covid-Pandemie Risikopotentiale im Gesundheitssektor ver
deutlicht und auch der Klimawandel zwingt zu umfassenderen Risikoüberle
gungen; schliesslich geben gesellschaftliche Entwicklungen, u.a. Subkulturen
bildung mit Gewaltpotential, Anlass zu rechtlichen Überlegungen. Risiko und 
Recht greift das breite und stets im Wandel befindliche Spektrum neuartiger 
Risikosituationen auf und beleuchtet mit Expertenbeiträgen die rechtlichen 
Herausforderungen unserer Zeit. 
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Editorial 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die vorliegende Ausgabe 1/2026 der Risiko & Recht deckt ein breites Themen
spektrum aktueller Sicherheitsfragen ab. Eingangs befassen sich die Autorinnen 
und Autoren Laura Just, Jana Schmidt, Marvin Elli, Elisa Lanzi, Monika Zimmerli 
und Marcel Aebi mit der Frage, wann bei sexuellen Grenzverletzungen durch 
Kinder und Jugendliche ein psychologisches oder psychiatrisches Gutachten in
diziert ist. Sie stellen das SOST-Y (Sexual Offending Screening Tool, Youth Ver
sion) vor und erläutern, wie anhand von Delikt‑, Umfeld- und Personen-Kriterien 
geprüft wird, ob eine ausführliche Begutachtung empfohlen wird. 

Die Autorinnen Emma von Bock und Polach sowie Rachel Gerny analysieren 
nachfolgend polizeiliche Schutzmassnahmen bei häuslicher Gewalt und setzen 
diese in den bundesstaatlichen Kontext, insbesondere in Verbindung mit zivil- 
und strafprozessualen Massnahmen. Sie zeigen kantonale Unterschiede bei 
Voraussetzungen, Dauer, Verfahren und Rechtsschutz auf und beleuchten 
Spannungsfelder zwischen effektivem Opferschutz, Verhältnismässigkeit 
staatlicher Eingriffe und der Verwertbarkeit von Aussagen im Strafverfahren. 

Schliesslich behandelt der Beitrag von Jan Imhof die Strafbarkeit der Hinde
rung von Amtshandlungen nach Art. 285 und Art. 286 StGB und zeigt aus pra
xisbezogener Perspektive, dass spontane Eingriffe gegen polizeiliches Handeln 
in der Regel nicht gerechtfertigt sind. 

Wir wünschen Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, eine anregende Lektüre 
und erlauben uns auf die Möglichkeit eines Print-Abonnements hinzuweisen. 

Tilmann Altwicker 
Dirk Baier 
Goran Seferovic 
Franziska Sprecher 
Stefan Vogel 
Sven Zimmerlin 
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20-mal am Tag – Polizeiliche Intervention bei 
häuslicher Gewalt kontextualisiert 

Emma von Bock und Polach / Rachel Gerny* 

Dieser Aufsatz analysiert polizeiliche Schutzmassnahmen bei häuslicher Gewalt 
und versucht diese in den bundesstaatlichen Kontext – insbesondere im Zusam
menspiel mit zivilrechtlichen und strafprozessualen Massnahmen – einzubet
ten. Trotz meist ähnlicher Handlungsmöglichkeiten (Wegweisung, Kontakt- und 
Rayonverbote) zeigen sich zwischen den Kantonen deutliche Unterschiede bei 
Voraussetzungen, Dauer, Verfahren und Rechtsschutz. Untersucht werden zu
dem Spannungsfelder zwischen effektivem Opferschutz, der Verhältnismässig
keit staatlicher Eingriffe sowie die Frage nach der Verwertbarkeit von Aussagen 
im Strafverfahren. 
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Durchschnittlich 20-mal am Tag rückt im Kanton Zürich die Polizei wegen 
häuslicher Gewalt aus, bei jedem sechsten Fall ordnet sie Massnahmen nach 
dem Gewaltschutzgesetz an.1 2024 wurden gesamtschweizerisch 21’127 Straf
taten im häuslichen Bereich polizeilich registriert, die Tendenz ist in den letz
ten Jahren steigend.2 

Der häusliche Bereich war staatlicher Intervention lange weitgehend entzogen 
– man denke an die späte strafrechtliche Erfassung der Vergewaltigung in der 
Ehe3 oder an das Züchtigungsrecht an Kindern, welches bis 1978 gesetzlich 
verankert (aArt. 278 des schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 
1907 (ZGB, SR 210)) und mindestens bis 2003 bundesgerichtlich toleriert war.4 

Politik und Öffentlichkeit, insbesondere Frauenbewegungen, forderten und 
erreichten so Reformen und besseren Schutz. Exemplarisch können die Er
öffnung des ersten Frauenhauses 1977, die Einführung polizeilicher Gewalt
schutzgesetze in den Nullerjahren und die Ergänzung des Persönlichkeits
schutzes durch Art. 28b ZGB 2007 genannt werden. Nicht zuletzt ist die 
Istanbul-Konvention anzuführen, welche häusliche Gewalt als Menschen
rechtsverletzung qualifiziert und Ziele in den Bereichen Gewaltprävention, 
-schutz und Strafverfolgung setzt.5 

Kanton Zürich, Stopp Häusliche Gewalt. 
Bundesamt für Statistik, Häusliche Gewalt. 
Seit 1992 explizit strafbar, s. dazu Botschaft des Bundesrates vom 26. Juni 1985 über die 
Änderung des schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Strafbare 
Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die Familie), BBl 1985 II 
1009 ff., 1072, seit 2004 als Offizialdelikt ohne Unterschied zur ausserehelichen Vergewalti
gung erfasst, s. dazu Parlamentarische Initiative, Gewalt gegen Frauen als Offizialdelikt, Re
vision von Artikel 123 StGB und Parlamentarische Initiative, Sexuelle Gewalt in der Ehe als 
Offizialdelikt, Revision von Artikel 189 und 190 StGB, Bericht der Kommission für Rechtsfra
gen des Nationalrates, BBl 2003 1909 ff., 1910, 1918). 
BGE 129 IV 216; ausführlich MICHEL, 56 ff. 
FAUSCH, 34 f.; zur Rechtsgeschichte häuslicher Gewalt und zur Istanbul-Konvention: 
MCQUIGG, 11 ff. 
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Dieser Aufsatz soll eine Übersicht über zentrale Massnahmen gegen häusliche 
Gewalt liefern und deren Anwendungsbereiche, Tragweite, Voraussetzungen 
und Schnittstellen untersuchen. Weiter soll der Rechtsschutz in Fällen polizei
licher Intervention aufgegriffen und diskutiert werden, da die Massnahmen für 
die Adressat/innen oft mit erheblichen Einschnitten in das Privatleben ver
bunden sind. Grosse Relevanz6 hat auch die Frage nach der Verwertbarkeit von 
Akten aus dem polizeilichen Verfahren im strafrechtlichen Verfahren, womit 
sich die Verfasserinnen ebenfalls auseinandersetzen. 

I. Definition häuslicher Gewalt 

Die Istanbul-Konvention, welche für die Schweiz am 1. April 2018 in Kraft trat, 
definiert häusliche Gewalt in Art. 3 lit. b als «alle Handlungen körperlicher, se
xueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie 
oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder 
Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen, unabhängig davon, ob 
der Täter beziehungsweise die Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer hat 
oder hatte». An diese weite Definition knüpfen die Verfasserinnen an. Erfasst 
sind somit nicht nur strafrechtlich relevante Vorgänge, sondern auch solche, 
die diese Schwelle nicht überschreiten, insbesondere geringfügigere psychi
sche und ökonomische Gewalt, aber auch Antragsdelikte nach Ablauf der An
tragsfrist (insbesondere Tätlichkeiten, Beschimpfungen).7 Auch weit ist neben 
dem Gewaltbegriff derjenige des häuslichen. Hierunter wird nicht nur die ehe
liche oder die Konkubinatsgemeinschaft, sondern jegliche familiäre oder part
nerschaftliche Beziehung verstanden.8 

Zu betonen ist, dass der Begriff der häuslichen Gewalt abhängig vom Kontext 
ist, in dem er angewendet wird.9 Enger als die Istanbul-Konvention ist etwa 
der Begriff der «Gewalt», den Strafbehörden in ihren Weisungen verwenden, 
auch wenn der Begriff des «häuslichen» ähnlich weit ist: So fassen die Wei
sungen der Oberstaatsanwaltschaft Zürich für das Vorverfahren vom 1. Januar 
2014 (WOSTA-ZH) nur Verbrechen und Vergehen unter den Begriff der häusli
chen Gewalt, setzen aber kein Zusammenleben voraus.10 

In 92% der Fälle häuslicher Gewalt 2007-2017 im Kanton Zürich, in denen eine polizeiliche 
Schutzmassnahme verfügt wurde, wurde parallel ein Strafverfahren eröffnet (EBG, Zahlen, 7). 
COLOMBI, 10; GNAEGI/HOCH, 345; MCQUIGG, 75 und 80. 
GNAEGI/HOCH, 345 ff.; MCQUIGG, 80; enger: TIEFENTHAL, 328. 
Vgl. COLOMBI, 8 f.; GNAEGI/HOCH, 345. 
WOSTA-ZH, Rz. 12.8.1.2.1. 

6 

7 

8 

9 

10 

32 | Polizei & Militär



Die untersuchten kantonalen Polizei- und Gewaltschutzgesetze verwenden 
jeweils leicht variierende Definitionen, was einen Einfluss auf den Anwen
dungsbereich der entsprechenden Massnahmen hat. So setzt Art. 39 des Po
lizeigesetzes des Kantons Uri vom 30. November 2008 (PolG-UR, RB 3.8111) 
ein Zusammenleben voraus, während § 2 des Gewaltschutzgesetzes des Kan
tons Zürich vom 19. Juni 2006 (GSG-ZH, ON 351), § 37a Abs. 1 des Gesetzes be
treffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt vom 13. November 1996 
(PolG-BS, SG 510.100) und Art. 2 lit. a der Loi sur la lutte contre la violence do
mestique des Kantons Neuenburg vom 5. November 2019 (LVD-NE, ON 322.05) 
in Übereinstimmung mit der Istanbul-Konvention jegliche familiäre oder part
nerschaftliche Beziehung unter dem Titel der häuslichen Gewalt regeln. 

II. Massnahmen gegen häusliche Gewalt 

1. Massnahmen im Bundesrecht 

Um den Schutz von Opfern häuslicher Gewalt zu gewährleisten, sind auf bun
desrechtlicher Ebene Massnahmen im Zivil-11 und Strafprozessrecht vorgese
hen. 

a) Massnahmen nach ZGB 

Seit dem 1. Juli 2007 wird in Art. 28b ZGB der Umgang mit Persönlichkeits
verletzungen, die aufgrund Gewalt, Drohung oder Nachstellung auftreten, ge
regelt, wobei am Grundtatbestand der Persönlichkeitsverletzung von Art. 28 
ZGB angeknüpft wird.12 Dadurch sind mit Art. 28b ZGB auch Fälle häuslicher 
Gewalt und des Stalkings erfasst. Als Schutzmassnahme kann gemäss Art. 28b 
Abs. 1 Ziff. 1-3 ZGB insbesondere ein Annäherungsverbot, Rayonverbot sowie 
Kontaktverbot von der klagenden Partei beantragt werden, wobei es sich um 
eine nicht abschliessende Aufzählung der möglichen Massnahmen handelt.13 

Hier nicht weiter ausgeführt: die allgemeinen vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 ff. 
der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, 
ZPO, SR 272) und die vorsorglichen Massnahmen des Eheschutzverfahrens nach Art. 267 ff. 
ZPO. 
HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, § 14 Rz. 827; Parlamentarische Initiative, Schutz vor Gewalt im Fa
milienkreis und in der Partnerschaft, Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Natio
nalrates vom 18. August 2005, BBl 2005, 6883 f. 
BSK ZGB-MEILI, Art. 28b Rz. 6; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, § 14 Rz. 832; vgl. CR CC-PEYROT, 
Art. 28b Rz. 15. Zu den Schutzmassnahmen im Einzelnen: HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, § 14 
Rz. 833 ff. 

11 

12 

13 
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Auch wenn das Gesetz Gewalt, Drohung oder Nachstellungen nennt und diese 
eine Schutzmassnahmeanordnung veranlassen, handelt es sich dabei nicht 
um eine Qualifizierung oder eigenständige Tatbestandselemente, sondern um 
eine Konkretisierung von Art. 28 ZGB.14 Ein gemeinsamer Wohnsitz ist für 
Schutzmassnahmen gemäss Art. 28b Abs. 1 Ziff. 1-3 ZGB nicht erforderlich. 
Konkret zugeschnitten auf das häusliche Element ist die Ausweisung aus der 
gemeinsamen Wohnung nach Art. 28b Abs. 2 ZGB.15 Das Zusammenleben in ei
ner gemeinsamen Wohnung setzt indes keine familiäre Bindung zwischen den 
Parteien voraus. Somit fallen auch etwa Wohnverhältnisse zwischen Studie
renden, nicht aber Einrichtungen mit Heimcharakter darunter.16 Verbunden 
mit der Ausweisung hat das Gericht die Möglichkeit, der klagenden Person, 
vorausgesetzt dass es die Umstände rechtfertigen, für die ausschliessliche 
Benützung der Wohnung eine angemessene Entschädigung der verletzenden 
Person aufzuerlegen (Art. 28b Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Das Gericht kann der klagen
den Person ausserdem mit Zustimmung des Vermieters die Rechte und Pflich
ten aus einem Mietvertrag allein übertragen (Art. 28b Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). 

Kumulativ zu den vorherig besprochenen Schutzmassnahmen, kann seit 2022 
auf Antrag der Klägerschaft eine elektronische Überwachung gemäss Art. 28c 
ZGB vom Gericht, welches ein Verbot nach Art. 28b ZGB angeordnet hat, oder 
durch das Vollstreckungsgericht angeordnet werden (Art. 28c Abs. 1 ZGB). 

Die Massnahmen von Art. 28b Abs. 1 ZGB und Art. 28b Abs. 2 ZGB können ku
mulativ angeordnet werden.17 Nach Art. 28c Abs. 1 ZGB können diese auch mit 
einer elektronischen Überwachung verbunden werden. 

Da mit der Anordnung der Massnahme einerseits die geschädigten Personen ge
schützt und andererseits in die grundrechtlich geschützte Position der schädi
genden Person eingegriffen wird, hat das Gericht dem zentralen Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit18 zu folgen.19 Die Dauer, respektive die (Nicht‑)Befristung 
der Massnahme, liegt dabei im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts, da eine 

HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, § 14 Rz. 826; KuKo ZGB-DÖRR, Art. 28b Rz. 1. Auf eine Definition 
der Gewalt, Drohung und Nachstellung wurde verzichtet. Zu weiteren Erläuterungen s. BBl 
2005, 6884. 
BBl 2005, 6886; CR CC-PEYROT, Art. 28b Rz. 15. 
BSK ZGB-MEILI, Art. 28b Rz. 9; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, § 14 Rz. 842; HK ZGB-AEBI-MÜLLER, 
Art. 28b Rz. 6. 
BSK ZGB-MEILI, Art. 28b Rz. 8; KuKo ZGB-DÖRR, Art. 28b Rz. 9. 
Vgl. Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 
18. April 1999 (BV, SR 101) und Art. 36 Abs. 3 BV. 
BBl 2005, 6885; BGE 144 III 257 E. 4.1. m.w.H. zu Art. 28c ZGB: BGE 149 III 193 E. 5.2. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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gesetzliche zeitliche Begrenzung der Massnahmen fehlt (s. Art. 28b Abs. 1 ZGB).20 

Die Ausweisung nach Art. 28b Abs. 2 ZGB ist hingegen zwingend zu befristen. 
Eine angemessene Dauer der Massnahme wird auch hier unter dem Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit im Ermessen des Gerichtes festgelegt.21 Wenn wichtige 
Gründe vorgebracht werden, kann die Massnahme einmal verlängert werden 
(Art. 28b Abs. 2 Satz 2 ZGB). Die elektronische Überwachung ist gemäss Art. 28c 
Abs. 3 ZGB zwingend auf höchstens sechs Monate zu befristen, wobei jeweils 
eine Verlängerung um höchstens sechs Monate möglich ist.22 

Damit eine zivilrechtliche Schutzmassnahme angeordnet werden kann, muss 
die gefährdete Person gemäss Art. 28b Abs. 1 ZGB sie beim zuständigen Ge
richt beantragen. Das vereinfachte Verfahren ist unabhängig vom Streitwert 
anwendbar (Art. 243 Abs. 2 lit. b ZPO23), sodass die soziale Untersuchungsma
xime gilt.24 Das Gericht ist dabei an die Anträge der Parteien gebunden.25 Ge
mäss Art. 114 lit. f ZPO dürfen grundsätzlich keine Gerichtskosten gesprochen 
werden, wenn es sich im Entscheidverfahren um Streitigkeiten wegen Gewalt, 
Drohung oder Nachstellung nach Art. 28b ZGB oder um eine elektronische 
Überwachung nach Art. 28c ZGB handelt. Eine Überwälzung der Gerichtskos
ten auf die schädigende Partei ist jedoch möglich (Art. 115 Abs. 2 ZPO).26 Auch 
dürfen der Klägerschaft bei der elektronischen Überwachung gemäss Art. 28c 
Abs. 4 Satz 1 ZGB aus dem Vollzug der Massnahme keine Kosten entstehen. Der 
überwachten Person können sie hingegen auferlegt werden (Art. 28c Abs. 4 
Satz 2 ZGB). 

Kurz anzusprechen ist die fürsorgerische Unterbringung nach Art. 426 ZGB: 
Vorausgesetzt ist hierfür die Selbstgefährdung der zu unterbringenden Per
son.27 Es ist damit hervorzuheben, dass die fürsorgerische Unterbringung 
grundsätzlich nicht dem Schutz von Drittpersonen, sondern der unterge

BBl 2005, 6885 f.; BSK ZGB-MEILI, Art. 28b Rz. 7; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, § 14 Rz. 828 f.; 
BGE 144 III E. 4.3.3; CR CC-PEYROT, Art. 28b Rz. 17. 
BBl 2005, 6886; BSK ZGB-MEILI, Art. 28b Rz. 8. 
Die Massnahme kann vorsorglich höchstens für sechs Monate angeordnet werden (Art. 28c 
Abs. 2 ZGB). 
Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2007 (Zivilprozessordnung, ZPO, 
SR 272). 
Art. 243 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 247 Abs. 2 ZPO, dazu: BGE 142 III 569 E. 2.3.1. 
Art. 58 ZPO; BSK ZPO-GEHRI, Art. 58 Rz. 3. 
Vgl. HK ZGB-AEBI-MÜLLER, Art. 28b Rz. 11. 
BSK ZGB-GEISER/ETZENSBERGER, Art. 426 Rz. 8, 41; Urteil des EGMR T.B. gegen die Schweiz 
vom 30. April 2019 (Nr. 1760/15), § 63. 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
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brachten Person selbst dient.28 Die Freiheitsentziehung durch die fürsorgeri
sche Unterbringung muss ausserdem aufgrund eines Behandlungs- oder Be
treuungsbedarfs angeordnet werden und darf nicht bloss der Absonderung 
oder Fernhaltung dienen.29 Wenn also auch im Einzelfall eine fürsorgerische 
Unterbringung denkbar ist, ist der Schutz einer gefährdeten Drittperson im
mer nur Nebeneffekt und nicht eigentliches Massnahmenziel. 

b) Massnahmen nach schweizerischem Strafgesetzbuch vom 
21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) und schweizerischer 
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0) 

Weder StGB noch StPO kennen spezifisch für Fälle häuslicher Gewalt vorgese
hene Schutzmassnahmen. Einzig in Art. 55a StGB ist für Opfer häuslicher Ge
walt eine Sistierungsmöglichkeit vorgesehen, wobei die beschuldigte Person 
während der maximal sechsmonatigen Sistierung zu einem Lernprogramm ge
gen Gewalt verpflichtet werden kann. Diese deeskalierende Massnahme er
möglicht es Opfern häuslicher Gewalt, ein ins Rollen gebrachtes Strafverfah
ren zu unterbrechen und so Stabilität in die Beziehung zu bringen, während 
das Damoklesschwert des Strafverfahrens aufrechterhalten wird. Allerdings 
kann diese Massnahme drohende oder bereits im Gang stehende Gewalt kaum 
unterbinden.30 

Nicht spezifisch für häusliche Gewalt vorgesehen, aber für die Unterbindung 
weiterer Gewalt geeignet, sind die Untersuchungshaft (Art. 220 ff. StPO) und die 
Ersatzmassnahmen (Art. 237 StPO). Unter dem Titel der Ersatzmassnahmen sind 
Kontakt- und Rayonverbot (Art. 237 Abs. 2 lit. c und g StPO) erreichbar.31 

Zentrale Voraussetzung dieser strafprozessualen Massnahmen ist, dass bereits 
ein Verbrechen oder Vergehen begangen worden ist und die Person dessen 
dringend verdächtigt wird.32 Hinzu kommt, dass ernsthaft befürchtet werden 
muss, dass Flucht‑, Verdunkelungs‑, oder Wiederholungsgefahr vorliegt.33 

Urteil des Bundesgerichts 5A_189/2013 vom 11. April 2013 E. 2.1; BGE 138 III 593 E. 3. und 
5.2. m.w.H. Genauere Ausführungen dazu: Botschaft des Bundesrates vom 28. Juni 2006 zur 
Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz, Personenrecht und 
Kindesrecht), BBl 2006 7001 ff., 7062 ff. 
BSK ZGB-GEISER/ETZENSBERGER, Art. 426 Rz. 11. 
COLOMBI, 125; ausführlich zur ratio: BSK StGB-RIEDO/ALLEMANN, Art. 55a Rz. 41 ff. 
CR CPP-COQUOZ, Art. 237 Rz. 10, 14; BSK StPO-MANFRIN/VOGEL, Art. 237 Rz. 29. 
BSK StPO-FORSTER, Art. 221 Rz. 1 ff.; PIETH/GETH, 151; BSK StPO-MANFRIN/VOGEL, Art. 237 
Rz. 5. 
JOSITSCH/SCHMID, PK StPO, Art. 221 Rz. 6 ff.; ausführlich zu den Haftgründen: PIETH/GETH, 152 ff. 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

36 | Polizei & Militär



Einfache Wiederholungsgefahr nach Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO setzt zwei vor
gängige Verurteilungen für einschlägige Delikte voraus.34 Ausnahmsweise, bei 
qualifizierter Wiederholungsgefahr für ein Verbrechen oder schweres Verge
hen nach Art. 221 Abs. 1bis StPO, ist unter den im Gesetz genannten Vorausset
zungen eine Anordnung ohne vorgängige Verurteilung rechtens.35 Eine reine 
Präventivanordnung ist unter dem Titel der Ersatzmassnahmen grundsätzlich 
nicht möglich, da ein dringender Tatverdacht für eine begangene Straftat vor
ausgesetzt ist.36 Keine bereits erfolgte Tat erfordert die Untersuchungshaft 
wegen Ausführungsgefahr nach Art. 221 Abs. 2 StPO. Hier reicht das reine An
drohen eines schweren Verbrechens aus. Dieser Haftgrund wird in der Lehre 
kritisiert – stellt diese der Sache nach doch eine rein präventive und damit im 
Polizeirecht zu verortende Massnahme dar.37 

Bei der Anordnung strafprozessualer Massnahmen sind die Grundsätze der 
Verhältnismässigkeit (Art. 197 StPO) freilich zu beachten, die Ersatzmassnah
men sind hierbei milder als die Untersuchungshaft.38 Bei Verstoss gegen die 
Ersatzmassnahmen droht der beschuldigten Person nicht nur ein Verfahren 
nach Art. 292 StGB39, sondern auch das Versetzen in Untersuchungshaft 
(Art. 237 Abs. 5 StPO). 

Es ist ein streng reguliertes Verfahren einzuhalten. Hierbei hat das Zwangs
massnahmengericht innert 96 Stunden über den von der Staatsanwaltschaft 
gestellten Haftantrag zu entscheiden.40 Zeitliche Grenzen sind Untersu
chungshaft und Ersatzmassnahmen insbesondere durch das Kriterium ge
setzt, dass sie die drohende Haft grundsätzlich nicht überdauern sollten 
(Art. 212 Abs. 3 StPO).41 

Eine rechtskräftige Verurteilung für die Vortaten ist seit 2024 erforderlich, die überwie
gende Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung (so noch BGE 143 IV 9 E. 2.3.1) reicht nicht 
mehr aus: Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung (Um
setzung der Motion 14.3383, Kommission für Rechtsfragen des Ständerats, Anpassung der 
Strafprozessordnung), BBl 2019 6697 ff., 6743; Urteil des Bundesgerichts 7B_1035/2024 
vom 19. November 2024 E. 2.11; WOHLERS, 47. 
PK StPO-JOSITSCH/SCHMID, Art. 221 Rz. 13a; WOHLERS, 48. 
TIEFENTHAL, 330. 
Statt vieler: PIETH/GETH, 155 und WOHLERS, 45 ff. 
BSK StPO-MANFRIN/VOGEL, Art. 237 Rz. 2; PIETH/GETH, 156. 
TIEFENTHAL, 342 f.; dies gilt auch für die polizeilichen wie auch die zivilrechtlichen Massnah
men. 
BGE 137 IV 92 E. 3.2.1; 137 IV 118 E. 2.1; PK StPO-JOSITSCH/SCHMID, Art. 224 Rz. 9. 
CONNE/PLÜSS, 132; BSK StPO-FABBRI/HOFER, Art. 212 Rz. 21 ff.; zur Anwendbarkeit von 
Art. 212 StPO auf Ersatzmassnahmen: CR CPP-CHAIX, Art. 212 Rz. 2. 
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Gegen ausgesprochene Untersuchungshaft oder Ersatzmassnahmen kann sich 
einzig die beschuldigte Person wehren, indem sie das Urteil bei der kantonalen 
Beschwerdeinstanz (in Zürich etwa das Obergericht, § 49 des Gesetzes über 
die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kan
tons Zürich vom 10. Mai 2010 (GOG-ZH, ON 211.1) anficht. Zudem kann die be
schuldigte Person grundsätzlich jederzeit ein Haftentlassungsgesuch stellen. 
Staatsanwaltschaft oder Drittpersonen haben keine Möglichkeit, ein Urteil des 
Zwangsmassnahmengerichts bezüglich nicht angeordneter Untersuchungs
haft oder Ersatzmassnahmen anzufechten (Art. 222 StPO).42 

2. Massnahmen in kantonalen Polizei- und/oder 
Gewaltschutzgesetzen 

Neben den bundesrechtlichen Massnahmen finden sich in kantonalen Polizei- 
oder Gewaltschutzgesetzen Massnahmen, die die Polizei in Fällen von häus
licher Gewalt einsetzen kann.43 Anwendungsvoraussetzungen, Massnahmen
katalog und Rechtsschutz sind hierbei weitgehend deckungsgleich, sodass im 
Folgenden in erster Linie auf die Unterschiede in vier exemplarisch untersuch
ten Kantonen eingegangen werden soll. Die Verfasserinnen haben sich hier
bei für Basel-Stadt, Neuenburg, Uri und Zürich entschieden, um ländliche und 
städtische, sowie deutsch- und französischsprachige Kantone zu berücksich
tigen. Zudem sind in diesen Kantonen verschiedene Modelle gewählt worden 
– vom gesonderten Gewaltschutzgesetz (Zürich), über Spezialmassnahmen in 
den Polizeigesetzen (Basel-Stadt, Uri) bis hin zur Lösung über die regulären 
polizeilichen Massnahmen (Neuenburg). 

a) Kanton Basel-Stadt 

Im Kanton Basel-Stadt sind Massnahmen gegen häusliche Gewalt im Polizei
gesetz in den §§ 37a-37g PolG-BS geregelt. Ein separates Gewaltschutzgesetz 
gibt es nicht. 

Vorgesehen sind Wegweisungen, Rayon- und Kontaktverbote, welche bei Er
stanordnung auf 14 Tage befristet sind (§ 37b PolG-BS) und kumulativ zueinan
der angeordnet werden können. 

BGE 149 IV 135 E. 2.2; BSK StPO-FORSTER, Art. 222 Rz. 6. 
Aus Platzgründen nicht behandelt werden Informations- und Meldepflichten der Polizei an 
andere Behörden oder Stellen, sowie allgemeine polizeiliche Massnahmen. Ebenfalls ausge
klammert sind die Bestrebungen der Prävention im Rahmen von kantonalen Präventions
managements. 

42 

43 

38 | Polizei & Militär



Schutzmassnahmen-auslösende häusliche Gewalt liegt nach baslerischem 
Verständnis vor, wenn eine Person im Rahmen einer bestehenden oder auf
gelösten familiären oder partnerschaftlichen Beziehung durch Ausübung oder 
Androhung von Gewalt, wie auch durch mehrmaliges Belästigen, Auflauern 
oder Nachstellen in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität 
verletzt oder gefährdet wird (§ 37a Abs. 1 PolG-BS). Nicht (explizit) erfasst ist 
entgegen der Istanbul-Konvention wirtschaftliche Gewalt.44 Polizeiliche Inter
vention ist fraglos auch in Fällen von häuslicher Gewalt nur in verhältnismäs
siger Weise zulässig (s. § 7 ff. PolG-BS). 

Werden Schutzmassnahmen für notwendig gehalten, müssen sie ergriffen 
werden. Einen Ermessensspielraum sieht das PolG-BS hier nicht vor. Die 
Massnahmen sind der gefährdeten wie auch der gefährdenden Person schrift
lich mitzuteilen (§ 37c PolG-BS). Eine Verlängerung ist nur möglich, wenn die 
gefährdete Person zivilrechtliche Massnahmen beantragt hat. Die Verlänge
rung ist grundsätzlich bis zum Entscheid des Gerichts oder – mangels anderer 
gerichtlicher Anordnung – auf weitere 14 Tage befristet (§ 37e PolG-BS). Die 
gefährdete Person wird in Basel-Stadt also in erster Linie auf den Zivilweg ver
wiesen, dazu III. 

In § 37f PolG-BS ist der Rechtsschutz der gefährdenden Person gegen die poli
zeilichen Massnahmen geregelt. Die schriftlich begründete Beschwerde ist in
nert fünf Tagen seit Anordnung der Massnahme an das Zivilgericht zu rich
ten. Die Überprüfung erfolgt im summarischen Verfahren (Art. 248 ff. ZPO) 
und ist kostenpflichtig (§ 37f Abs. 3 PolG-BS).45 Gegen den Entscheid kann Be
schwerde vor Verwaltungsgericht (!) erhoben werden (§ 37f Abs. 4 PolG-BS).46 

Auch hier ist wieder ersichtlich, dass Basel-Stadt sich weitaus stärker auf die 
bundesrechtlichen Massnahmen des Persönlichkeitsschutzes stützt als andere 
Kantone. 

Dennoch ist denkbar, dass in Fällen wirtschaftlicher Gewalt polizeiliche Intervention erfor
derlich ist: Man denke etwa an die Ermöglichung ungehinderten Zugriffs zur «Haushalts
kasse». 
Anders das zivilrechtliche Verfahren, welches die gefährdete Person einleitet (Art. 114 lit. f 
ZPO) s. II.1.1. 
Den Verfasserinnen scheint dies, wenn auch aus Praktikabilitätsüberlegungen sinnvoll, un
gewöhnlich, insbesondere mit Blick auf das anwendbare Prozessrecht, welches vor erster 
Instanz die ZPO, vor zweiter Instanz das verwaltungsrechtliche Gesetz über die Verfas
sungs- und Verwaltungsrechtspflege des Kantons Basel-Stadt vom 14. Juni 1928 (VRPG-BS, 
SG 270.100) zu sein scheint. 

44 

45 

46 
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b) Kanton Neuenburg 

Das am 2. November 2019 in Kraft getretene Gesetz über den Kampf gegen 
häusliche Gewalt strebt gemäss Ingress die Umsetzung der durch die Istanbul-
Konvention gesetzten Ziele an. Dieser wurde auch die für Neuenburg geltende 
Definition häuslicher Gewalt entnommen. Bezüglich polizeilicher Schutz
massnahmen wird in Art. 7 LVD-NE gänzlich auf das LPol-NE verwiesen. Vor
gesehen sind in den Art. 57 ff. LPol-NE Wegweisungen und Rayonverbote, je
doch kein Kontaktverbot. Zu betonen ist, dass weder das LPol-NE noch das 
LVD-NE eigens für Fälle häuslicher Gewalt vorgesehene polizeiliche Massnah
men beinhalten. Die Voraussetzungen für eine Wegweisung oder ein Rayon
verbot sind somit nicht anders für Fälle häuslicher Gewalt wie für sonstige Ge
fährdungsfälle. Im Einzelnen wird eine ernsthafte Gefährdung einer anderen 
Person oder (drohende) Gefahr für das Leben, die physische, psychische oder 
sexuelle Integrität einer anderen Person vorausgesetzt (Art. 57 LPol-NE). Es 
sind hierbei die allgemeinen Grundsätze polizeilichen Handelns zu beachten 
(Art. 40 ff. LPol-NE). Zu betonen ist, dass es sich bei den Vorschriften zu Weg
weisung und Rayonverbot um «Kann-Bestimmungen» handelt, der Polizei also 
zumindest gemäss Wortlaut ein Ermessensspielraum zukommt (s. IV.).47 

Die Massnahmen sind auf 30 Tage befristet, eine Verlängerung ist für maximal 
60 Tage vorgesehen (Art. 57a, Art. 57b und Art. 60 Abs. 2 LPol-NE). Für Mass
nahmen, die zehn Tage überdauern, ist eine Genehmigung durch das Zwangs
massnahmengericht erforderlich. 

Rechtsschutz erhält die betroffene Person dadurch, dass sie innert drei Tagen 
seit Massnahmeanordnung das Zwangsmassnahmengericht anrufen kann, 
welches die Massnahme innert 96 Stunden auf ihre Übereinstimmung mit dem 
Recht prüft (Art. 59 und 61 LPol-NE). Gegen diesen Entscheid steht eine Be
schwerde an die Beschwerdeinstanz in Strafsachen offen (Art. 61 Abs. 4 LPol-
NE).48 Die von der Massnahme betroffene Person ist auf ihr Recht, das Zwangs
massnahmengericht anzurufen, hinzuweisen (Art. 58 Abs. 2 LPol-NE). 

Hervorzuheben ist, dass nach Art. 61 Abs. 3 LPol-NE für das ganze Verfahren 
die StPO-Bestimmungen über die Untersuchungshaft anwendbar sind. 

FREI, 132; TIEFENTHAL, 337. 
Auch dies erscheint den Verfasserinnen angesichts der verwaltungsrechtlichen Natur der 
polizeilichen Intervention ungewöhnlich. 

47 
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c) Kanton Uri 

Die Anordnung polizeilicher Schutzmassnahmen bei häuslicher Gewalt und 
Stalking49 wird im Kanton Uri seit dem 1. Januar 2014 vom kantonalen Polizei
gesetz in Art. 39 ff. PolG-UR geregelt. Häusliche Gewalt wird nicht ausführlich 
definiert. 

Im Kanton Uri ordnet die Polizei gemäss Art. 39 PolG-UR eine vorläufige Weg
weisung aus der gemeinsamen Wohnung50 und der unmittelbaren Umgebung 
an, sobald eine Person eine andere ernsthaft gefährdet oder ernsthaft mit ei
ner Gefährdung droht. Ausserdem ist die Polizei dazu ermächtigt, ein Rück
kehr‑, Annäherungs- und/oder Kontaktverbot auszusprechen (Art. 39 PolG-
UR). Zumindest nach dem Wortlaut («Kann-Bestimmung» in Art. 39 PolG-UR) 
besteht im Kanton Uri bezüglich der Massnahmenanordnung Ermessen (dazu: 
IV.).51 Mitgeteilt wird die angeordnete Massnahme der gefährdenden oder be
lästigenden Person per Verfügung (Art. 39b Abs. 1 PolG-UR), wobei die Schutz
massnahmen auf maximal 14 Tage zu befristen sind (Art. 39b Abs. 2 PolG-UR). 
Es gelten die allgemeinen Grundsätze (Art. 6 ff. PolG-UR) insbesondere der 
Verhältnismässigkeitsgrundsatz nach Art. 7 PolG-UR für das polizeiliche Han
deln. Der Vollzug der Wegweisung ist im Kanton Uri nach Art. 40 PolG-UR ge
regelt. 

Hervorzuheben ist, dass im Kanton Uri die Kantonspolizei die Massnahmen in 
Absprache mit der Staatsanwaltschaft trifft und mit ihr abklärt, ob keine straf
prozessualen Massnahmen anwendbar sind (Art. 39b Abs. 3 PolG-UR). 

Der Rechtsschutz ist in Art. 40 ff. PolG-UR geregelt. Die Kantonspolizei reicht, 
falls die gefährdende oder belästigende Person dies beantragt, dem zustän
digen Landgerichtspräsidium innert 24 Stunden die Verfügung zur Genehmi
gung ein (Art. 41 Abs. 1 PolG-UR). Das Gericht kann sodann die Verfügung ge
nehmigen oder aufheben, falls die nötigen Voraussetzungen nicht erfüllt sind 
und/oder eine Verlängerung oder Beschränkung der verfügten Massnahme 
um längstens zehn Tage anordnen (Art. 41 Abs. 3 PolG-UR). Schliesslich hat die 
gefährdete oder belästigte Person nach Art. 42 Abs. 1 PolG-UR die Möglich

Im Folgenden wird aus Platzgründen nicht weiter auf die Anwendung der Regelung auf Stal
king-Fälle eingegangen, sondern sich lediglich auf Fälle der häuslichen Gewalt konzentriert. 
Im Vergleich zum Kanton Basel-Stadt, Neuenburg und Zürich, wo jegliche familiäre und 
partnerschaftliche Beziehungen unter den Tatbestand der häuslichen Gewalt fallen kön
nen, engt der Kanton Uri den Anwendungsbereich durch die Voraussetzung der gemeinsa
men Wohnung ein. 
FREI, 132; TIEFENTHAL, 337. 

49 
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51 
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keit, innert sieben Tagen nach Anordnung der Massnahme beim zuständigen 
Gericht Schutzmassnahmen nach Art. 28 ff. ZGB oder Art. 175 ff. ZGB (Aufhe
bung des gemeinsamen Haushalts) beziehungsweise Art. 276 ZPO (vorsorgli
che Massnahmen im Scheidungsverfahren) zu ersuchen. Dadurch wird die po
lizeiliche Massnahme bis zum Entscheid verlängert. 

d) Kanton Zürich 

Im Kanton Zürich wird der Schutz gefährdeter oder geschädigter Personen 
häuslicher Gewalt in einem separaten Gewaltschutzgesetz geregelt. Freilich 
muss das polizeiliche Handeln den allgemeinen Grundsätzen genügen – ins
besondere haben das Verhalten der Polizei und die anzuordnenden Massnah
men verhältnismässig zu sein (§ 10 des Polizeigesetzes des Kantons Zürich vom 
23. April 2007 [PolG-ZH, LS 550.1]). 

Häusliche Gewalt liegt nach Zürcher Verständnis vor, wenn durch Ausübung 
oder Androhung von Gewalt (lit. a) oder durch mehrmaliges Belästigen, Auf
lauern oder Nachstellen (lit. b) eine Person in einer bestehenden oder auf
gelösten familiären oder partnerschaftlichen Beziehung in der körperlichen, 
sexuellen oder psychischen Integrität verletzt oder gefährdet wird (§ 2 GSG-
ZH).52 Liegt ein solcher Fall vor, ordnet die Polizei nach Feststellung des Sach
verhalts umgehend die notwendigen Massnahmen (Wegweisung, Rayon- oder 
Kontaktverbot nach § 3 Abs. 2 lit. a-c GSG-ZH) zum Schutz der gefährdeten 
Person an (§ 3 Abs. 1 GSG-ZH). Die Schutzmassnahmen nach § 3 Abs. 2 GSG-
ZH sind auf eine Dauer von 14 Tagen ab der Mitteilung an die gefährdende Per
son zu befristen (§ 3 Abs. 3 GSG-ZH). Die Anordnung wird schriftlich der ge
fährdenden und gefährdeten Person mitgeteilt und in der Regel zusammen mit 
der Verfügung und einer Information über das weitere Verfahren persönlich 
ausgehändigt (§ 4 Abs. 1 GSG-ZH). 

Der Rechtsschutz ist in § 5 ff. GSG-ZH geregelt. Die gefährdende Person kann 
innerhalb von fünf Tagen nach Anordnung der Schutzmassnahme ein Gesuch 
um gerichtliche Beurteilung stellen (§ 5 GSG-ZH). Der gefährdeten Person ist 
es möglich, ein Gesuch um Schutzmassnahmenverlängerung innert acht Ta
gen nach Geltungsbeginn der Schutzmassnahme beim zuständigen Gericht zu 
stellen (§ 6 Abs. 1 GSG-ZH). Ausserdem können beide Parteien bei Änderung 
der Verhältnisse ein Gesuch um Aufhebung, Änderung oder Verlängerung 
der haftrichterlichen Schutzmassnahme stellen (§ 6 Abs. 2 GSG-ZH). Nach § 6 
Abs. 3 GSG-ZH dürfen gerichtlich verfügte Schutzmassnahmen eine Dauer 

Auch im Kanton Zürich wird nicht direkt auf eine wirtschaftliche Gewalt Bezug genommen. 52 
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von drei Monaten nicht überschreiten. Zuständig ist das Haftgericht am Bege
hungsort der häuslichen Gewalt (§ 8 Abs. 2 GSG-ZH). Gegen diesen Entscheid 
kann innert fünf Tagen beim Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden 
(§ 11a Abs. 1 GSG-ZH). 

Die Polizei kann im Kanton Zürich53 abgesehen von der Anordnung der 
Schutzmassnahmen nach § 3 GSG-ZH gefährdende Personen in Gewahrsam 
nehmen (§ 13 Abs. 1 GSG-ZH). Vorausgesetzt wird eine Gefährdung nach § 1 
GSG-ZH, die wiederum schwerwiegend, unmittelbar und alternativ entweder 
nicht in einer anderen Art abgewendet werden kann (§ 13 Abs. 1 lit. a GSG-
ZH) oder für den sicheren Vollzug einer Schutzmassnahme notwendig ist (§ 13 
Abs. 1 lit. b GSG-ZH). Der polizeiliche Gewahrsam darf dabei nicht länger als 
notwendig sein und eine Dauer von 24 Stunden nicht überschreiten (§ 13 Abs. 2 
GSG-ZH). Die Überprüfung der Rechtmässigkeit des Gewahrsams erfolgt auf 
Gesuch der betroffenen Person durch das zuständige Gericht (§ 3 Abs. 2 GSG-
ZH). Ein längerer Gewahrsam kann durch die Polizei innert 24 Stunden ab Be
ginn des Gewahrsams beim zuständigen Gericht begründet beantragt werden 
(§ 14 Abs. 1 GSG-ZH i.V.m. § 8 Abs. 2 GSG-ZH). Sodann ist die gefährdende Per
son vor dem Haftgericht anzuhören, worauf dieses innert zwei Arbeitstagen 
ab Antragseingang über die Verlängerung zu entscheiden hat. Diese ist gemäss 
§ 2 GSG-ZH auf eine Dauer von vier Tagen zu begrenzen. Sinngemäss sind so
dann die Regelungen der StPO (Art. 224 ff. StPO) anzuwenden. Der Entscheid 
des Haftgerichts kann mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten 
werden (§ 14 Abs. 3 GSG-ZH).54 

In § 7 Abs. 1 GSG-ZH wird auf die zivilrechtlichen Massnahmen Bezug genom
men und festgelegt, dass die rechtskräftige Anordnung und der Vollzug zivil
rechtlicher Massnahmen die polizeilichen Schutzmassnahmen aufhebt. Straf
prozessuale Zwangsmassnahmen bedingen gemäss § 2 GSG-ZH nicht die 
Aufhebung der polizeilich angeordneten Schutzmassnahmen. 

III. Anwendungsbereich der Massnahmen 

Nach Erläuterung der (Zwangs‑)Massnahmen gegen häusliche Gewalt mit ih
ren jeweiligen Voraussetzungen stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis 
diese zueinander stehen. Es geht dabei schlussendlich in erster Linie jeweils 

Basel-Stadt, Neuenburg und Uri kennen keinen spezifisch für Fälle häuslicher Gewalt vor
gesehenen Gewahrsam. 
Sinngemässe Anwendung von § 11 des Gewaltschutzgesetzes des Kantons Zürich vom 
19. Juni 2006 (GSG-ZH, LS 351). 
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um Wegweisungen, Rayon- und Kontaktverbote, egal ob nach den Grundsät
zen des Zivil‑, Polizei- oder Strafprozessrechts. 

In Art. 28b Abs. 4 ZGB werden die Kantone beauftragt, eine Stelle zu bezeich
nen, um in Krisenfällen eine sofortige Ausweisung der verletzenden Person aus 
der gemeinsamen Wohnung verfügen zu können (Kriseninterventionsstelle). 
Dies ist in den hier betrachteten Kantonen jeweils die Polizei mit den in II.2. 
beleuchteten Bestimmungen.55 Der Bund delegiert den Kantonen damit dies
bezüglich die Rechtsetzungskompetenz.56 

Die Massnahmen nach Zivil- oder Polizeigesetzen unterscheiden sich auf
grund ihrer Dauer; während die kantonalen polizeilichen Schutzmassnahmen 
gesetzlich meist auf eine bestimmte Dauer befristet sind, schreiben die Be
stimmungen über die zivilrechtlichen Massnahmen, abgesehen von der elek
tronischen Überwachung nach Art. 28c ZGB, keine maximale Dauer vor 
(Art. 28b ZGB). 

In ihrem Zweck decken sich die polizeilichen und zivilrechtlichen Massnah
men: Beide wollen den Schutz der gefährdeten oder geschädigten Person 
gewährleisten (z.B. in § 1 Abs. 1 GSG-ZH und Art. 28b ZGB) – wobei die po
lizeilichen Massnahmen (im besten Fall) sofortigen Schutz garantieren. Ty
pischerweise gehen die polizeilichen, den zivilrechtlichen Massnahmen auf
grund ihres zeitlichen Anwendungsbereiches voraus. Dies zeigt sich auch in 
den Voraussetzungen für die unterschiedlichen Verfahren, in denen sie ange
ordnet werden. Während die polizeilichen Schutzmassnahmen, nach Feststel
lung einer Gefährdung durch die Polizei sofort angeordnet werden können, 
müssen die Massnahmen nach Art. 28b ZGB und Art. 28c ZGB deutlich stren
geren Anforderungen entsprechen (II.1.a)). Sie können, gemäss anwendbarer 
Dispositionsmaxime, nur auf Gesuch der gefährdeten Person angeordnet wer
den. Für die gefährdete Person stellt dies eine Hürde dar, da sie von sich aus 
tätig werden muss. 

Die zivilrechtliche Massnahmeanordnung erfolgt im vereinfachten Verfahren 
(Art. 243 ff. ZPO), welches auf eine möglichst rasche Erledigung abzielt, was 
durch die Dringlichkeit des Schutzes bei Geschädigten häuslicher Gewalt ge

Ausführlich zu Abs. 4: Bericht Nationalrat 2005, 6889; HRUBESCH-MILLAUER/VETTERLI, 554; 
BÜSCHI/LUGINBÜHL, 89; TIEFENTHAL, 333 f. m.w.H. 
SCHWARZENEGGER/FISCHBACHER/LOEWE-BAUR/STÖSSEL, 60 f.; HRUBESCH-MILLAUER/VETTERLI, 
555. 

55 

56 
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rechtfertigt ist.57 Aber auch wenn die Dringlichkeit und die rasche Anordnung 
erkannt und darauf abgezielt wird, muss von einer gewissen Verfahrensdauer 
ausgegangen werden. Im Gegensatz dazu können die polizeilichen Schutz
massnahmen sofort – nach Feststellung des Sachverhaltes – durch die Polizei 
angeordnet werden. 

Kantonal wird das Verhältnis zivilrechtlicher und polizeilicher Schutzmass
nahmen unterschiedlich gehandhabt. Der Kanton Basel-Stadt äussert sich ex
plizit zum Verhältnis und hält in § 37e Abs. 1 PolG-BS fest, dass ein kumulatives 
Bestehen nicht möglich ist. Polizeiliche Schutzmassnahmen fallen nach dem 
PolG-BS mit der Anordnung von zivilrechtlichen Schutzmassnahmen dahin. 
Auch eine Verlängerung polizeilicher Schutzmassnahmen ist (im Sinne einer 
Übergangslösung) nur möglich, wenn bereits zivilrechtliche Massnahmen be
antragt werden (dazu: II.2.a)). 

Auch der Kanton Zürich klärt das Verhältnis explizit in § 7 Abs. 1 GSG-ZH 
und hält fest, dass Schutzmassnahmen dahinfallen, wenn entsprechende zi
vilrechtliche Massnahmen rechtskräftig angeordnet und vollzogen sind. Der 
Kanton Uri nimmt ebenfalls Bezug auf das Verhältnis und regelt, dass die po
lizeiliche Massnahme, wenn die gefährdete Person innert sieben Tagen nach 
der Anordnung dieser beim zuständigen Gericht eine Schutzmassnahme nach 
Art. 28 ff. ZGB oder Art. 175 ff. ZGB ersucht hat, bis zu dessen Entscheid ver
längert wird (Art. 42 Abs. 1 PolG-UR). Die zivilrechtlichen Schutzmassnahmen 
ersetzen sodann mit dem Entscheid die polizeilichen. Im Gegensatz dazu wird 
im Kanton Neuenburg das Verhältnis polizeilicher und zivilrechtlicher Mass
nahmen weder im LPol-NE noch im LVD-NE geregelt und bleibt damit mit all
gemeinen Prinzipien, insbesondere der Verhältnismässigkeit, zu behandeln. Es 
muss also im Einzelfall eruiert werden, welche Schutzmassnahmen geeignet, 
erforderlich und verhältnismässig im engeren Sinne sind. 

Zum Verhältnis polizeilicher zu strafprozessualen Massnahmen lässt sich mit 
Fokus auf den zeitlichen Anwendungsbereich feststellen, dass die polizeilichen 
den strafprozessualen Massnahmen typischerweise vorausgehen. Dies zeigt 
sich auch in der Aufteilung des strafprozessualen Vorverfahrens in das polizei
liche Ermittlungsverfahren und, nach Eröffnung durch die Staatsanwaltschaft, 

BSK ZPO-MAZAN, Art. 243 Rz. 2; Dass das Verfahren möglichst rasch erfolgen soll, zeigt sich 
beispielsweise in Art. 244 Abs. 1 ZPO (Möglichkeit, die Klage mündlich zu Protokoll zu ge
ben), Art. 244 Abs. 2 ZPO (keine Begründung erforderlich), Art. 246 Abs. 1 ZPO (kurze Dauer 
des Verfahrens), Art. 247 Abs. 1 ZPO (soziale Untersuchungsmaxime), Art. 113 f. ZPO (gewisse 
Kostenerleichterungen). 
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in das Untersuchungsverfahren, in welchem die erläuterten strafprozessualen 
Massnahmen angeordnet werden können (Art. 299 Abs. 1 StPO).58 

Die Massnahmen unterscheiden sich auch in Bezug auf die zu erfüllenden Vor
aussetzungen. Die Voraussetzungen für polizeiliche Massnahmen sind nied
riger als die Voraussetzungen für die strafprozessualen: Es sind kein Straf
verfahren, dringender Tatverdacht für ein Vergehen oder Verbrechen und 
Haftgrund (!) notwendig, sondern die Gefährdung einer anderen Person ist al
leine ausschlaggebend. Auch sind polizeiliche Interventionsmethoden in ihren 
Verfahren simpler: Eine richterliche Genehmigung ist nur bei Überschreiten 
einer gewissen Zeit (Neuenburg, Uri, Zürich) oder eine richterliche Überprü
fung nur auf Antrag (Basel-Stadt, Neuenburg, Uri und Zürich) erforderlich und 
nicht wie bei Untersuchungshaft und Ersatzmassnahmen in jedem Fall. 

Es ist hervorzuheben, dass den polizeilichen Massnahmen eine zumindest 
teilweise andere ratio als den strafprozessualen zukommt. So sind die poli
zeilichen Massnahmen Schutzmassnahmen, welche eine Gefährdung zu ban
nen ersuchen, während die ratio der strafprozessualen Zwangsmassnahmen 
im Haftgrund (Eindämmung einer Flucht‑, Verdunkelungs‑, Wiederholungs‑, 
oder Ausführungsgefahr) liegt.59 Weitgehend deckungsgleich sind die rationes 
der polizeilichen Schutzmassnahmen mit den Haftgründen der Wiederho
lungs- und Ausführungsgefahr. 

Interessant ist daher das Verhältnis der polizeilichen und strafprozessualen 
Massnahmen zueinander, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind 
und das gleiche Ziel des Schutzes der gefährdeten Person angestrebt ist. Im 
Kanton Neuenburg, wo die Massnahmen bei häuslicher Gewalt nicht geson
dert geregelt sind (II.2.b)), fehlt auch eine Konfliktregel mit Blick auf das Ver
hältnis zu strafprozessualen Massnahmen. In Absenz einer anderslautenden 
Regelung können die Massnahmen bei jeweils gegebenen Voraussetzungen 
kumulativ angeordnet werden. Hierbei ist besonderes Gewicht auf die Verhält
nismässigkeit zu legen, was für alle Massnahmen eine Anordnungsvorausset
zung ist. 

Milder sind die polizeilichen Massnahmen für die betroffene Person mit Blick 
auf die Konsequenzen bei Verstoss gegen die Anordnungen: Es droht bei bei
den ein Strafverfahren wegen Verstoss gegen Art. 292 StGB, bei Verstoss ge
gen die Ersatzmassnahmen zusätzlich aber das Versetzen in Untersuchungs
haft (s. II.1.b)). 

CR CPP-PAREIN, Art. 299 Rz. 1 und 3a f.; PIETH/GETH, 238 f. 
CONNE/PLÜSS, 132; TIEFENTHAL, 329 f. 
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Auch prozessuale Aspekte sind in der Verhältnismässigkeitsprüfung zu beach
ten: So sind die polizeilichen Massnahmen im Kanton Neuenburg auf maxi
mal 60 Tage befristet (dazu: II.2.b)), während Ersatzmassnahmen und Untersu
chungshaft in den Schranken der Überhaft verlängert werden können (II.1.b)). 
Andererseits kann das strafprozessuale Verfahren für die beschuldigte Person 
unter Umständen besseren Schutz bieten, namentlich dann, wenn eine not
wendige Verteidigung das Verfahren begleitet, was in den polizeilichen Geset
zen nicht vorgesehen ist. Zudem werden die strafprozessualen Massnahmen 
gerichtlich angeordnet, während das Gericht für die polizeilichen lediglich bei 
Überprüfung, gewisser Dauer oder Verlängerung eingeschaltet wird (II.2.). Ist 
also darüber zu entscheiden, welche von zwei im Resultat gleichartigen Mass
nahmen (Rayonverbot nach StPO, Rayonverbot nach LPol-NE) geeignet60, er
forderlich und verhältnismässig ist, sind die vorgenannten Punkte zu berück
sichtigen. 

Im Kanton Basel-Stadt ist in § 37b Abs. 6 PolG-BS festgehalten, dass die straf
prozessualen Massnahmen (anders als die zivilprozessualen, § 37e PolG-BS) 
die polizeilichen Schutzmassnahmen nicht aufheben. Kumulatives Bestehen 
beider Massnahmen ist hier ebenfalls möglich. Ähnlich handhabt dies der 
Kanton Zürich, welcher in § 7 GSG-ZH statuiert, dass strafprozessuale Mass
nahmen die polizeilichen nicht aufheben. Die vorgenannten Punkte der Ver
hältnismässigkeit sind auch bei diesem expliziten Vorsehen kumulativer An
ordnungsmöglichkeit freilich zu berücksichtigen. 

Im Kanton Uri hat sich die Polizei nach Art. 39b Abs. 3 PolG-UR mit der Staats
anwaltschaft abzusprechen, ob keine strafprozessualen Massnahmen anwend
bar sind. Die polizeilichen Massnahmen sind hier nach Wortlaut von Art. 39b 
Abs. 3 PolG-UR subsidiär zu den strafprozessualen. Es ist fraglich, ob diese 
Subsidiarität mit dem Bundesrecht vereinbar ist, respektive ob sie zumindest 
Papiertiger bleibt: Die strafprozessualen Zwangsmassnahmen sind selbstre
dend ebenfalls an die Voraussetzung der Verhältnismässigkeit geknüpft und 
können dementsprechend nur angeordnet werden, wenn keine milderen Mit
tel zur Verfügung stehen. Dass unter Umständen die polizeilichen Massnah
men milder sein können, insbesondere mit Blick auf die Befristung von Geset
zes wegen und den Konsequenzen bei Verstoss gegen die Vorgaben, gilt es zu 
berücksichtigen, auch wenn alle anderen Voraussetzungen einer strafprozes

Selbstredend ist es möglich, dass die Ziele, welche mittels der Massnahme erreicht werden 
sollen, unterschiedlich sind (z.B. Fluchtgefahr und Prävention). Ob im Einzelfall «zwei Flie
gen mit einer Klappe» geschlagen werden können – insbesondere in Beachtung der Fristen 
– ist freilich zu diskutieren. 

60 

Polizei & Militär | 47



sualen Massnahme gegeben sind. Eine strikte Subsidiarität ist daher unseres 
Erachtens abzulehnen. Auf Anfrage beim Kanton Uri wurde den Verfasserin
nen sinngemäss mitgeteilt, dass angesichts der bescheidenen Grösse des Kan
tons ohnehin eine enge Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft 
bestehe und in Fällen meldepflichtiger häuslicher Gewalt tatsächlich eine Ab
sprache zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei stattfindet. 

Hinzu kommt im Kanton Uri ebenfalls die Frage danach, in welchen Fällen (al
len?) und zu welchem Zeitpunkt die Polizei die Staatsanwaltschaft zu informie
ren hat (II.2.c)). Bedenklich ist diese offene Regelung insbesondere mit Blick 
auf Fälle, in denen (noch) kein Strafantrag gestellt wurde oder (noch) keine 
Straftat begangen wurde, sondern diese erst droht. Dieses (vorgezogene) In
formieren der Strafbehörde ist nicht unbedenklich. 

IV. Formelle Anordnungsvoraussetzungen von 
Massnahmen nach Polizei- und/oder 
Gewaltschutzgesetzen 

Oben (II.2.) wurden die materiellen Voraussetzungen für die Anordnung poli
zeilicher Schutzmassnahmen in vier Kantonen erläutert. In formeller Hinsicht, 
in erster Linie mit Blick auf das Beweismass, sind die Anordnungsvorausset
zungen nur wenig reguliert. 

Im Verwaltungsrecht gilt grundsätzlich das Regelbeweismass; das Gericht 
muss also vom Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen überzeugt 
sein, darf folglich keine ernsthaften Zweifel diesbezüglich haben.61 Gesetz oder 
Rechtsprechung sehen für gewisse Fälle, insbesondere aufgrund von Beweis
schwierigkeiten62 oder Dringlichkeit63, den Beweisgrad der blossen Glaubhaft
machung vor. Der Kanton Zürich hat als einziger der betrachteten Kantone 
in § 10 Abs. 1 GSG-ZH normiert, dass das Beweismass für Entscheide über die 
Rechtmässigkeit oder Verlängerung von Gewaltschutzmassnahmen auf den 

BGE 130 III 321 E. 3.2; CONNE/PLÜSS, 134; OFK VwVG-WIEDERKEHR/MEYER/BÖHME, Art. 12 
Rz. 24. 
Eine Senkung dieses Beweismasses ist insbesondere bei Beweisnot angezeigt – es genügt 
die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Da der Sachverhalt bei häuslicher Gewalt regelmäs
sig (theoretisch) erstellbar ist, ist das Beweismass nicht grundsätzlich aufgrund von Beweis
not zu senken (vgl. Komm. VRG-PLÜSS, § 7 Rz. 27 f.). 
Komm. VRG-PLÜSS, § 7 Rz. 29; vgl. OFK VwVG-WIEDERKEHR/MEYER/BÖHME, Art. 12 Rz. 26. 
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Beweisgrad der Glaubhaftmachung gesenkt wird.64 In Basel-Stadt und Uri wird 
im jeweiligen Polizeigesetz nicht spezifisch auf das Beweismass für Fälle häus
licher Gewalt eingegangen und Neuenburg kennt, wie in II.2.b) erläutert, erst 
gar keine eigens für häusliche Gewalt vorgesehenen Massnahmen. In allen drei 
Deutschschweizer Polizeigesetzen findet sich aber unter dem Titel «Aufga
ben» die generelle Bestimmung, dass der Schutz privater Rechte der Kantons
polizei nur dann obliegt, «wenn deren Bestand glaubhaft gemacht wird, wenn 
gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizei
liche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert 
werden könnte».65 Es geht hieraus hervor, dass also für all diese Kantone in 
Fällen häuslicher Gewalt (da die körperliche und seelische Integrität jeder Per
son natürlich deren Recht sind) das Beweismass der Glaubhaftmachung gilt.66 

Weiter ist zu thematisieren, dass die Kantone Neuenburg und Uri in ihren Poli
zeigesetzen zumindest nach Wortlaut («Kann-Vorschriften») Ermessen vorse
hen, während die Kantone Basel-Stadt und Zürich das Anordnen der Massnah
men bei einer tatbestandsmässigen Gefährdung zwingend ist.67 Es erschliesst 
sich den Verfasserinnen nicht, weshalb bei gegebenen Voraussetzungen (nota 
bene: Eine Gefährdung einer Person liegt vor und die Intervention ist erfor
derlich) keine Massnahmen ergriffen werden müssen. Bereits im Entscheid, ob 
eine die Massnahmen rechtfertigende Gefährdung vorliegt, wird der Polizei 
aufgrund des unbestimmten Rechtsbegriffs der Gefährdung ein erheblicher 
Beurteilungsspielraum zukommen.68 Zusätzlich dazu ist bei Vorliegen der Vor
aussetzungen Ermessen kaum mit der ratio der Bestimmungen, Schutz vor 
häuslicher Gewalt, vereinbar. Contra verba legis ist also, insbesondere um der 
in Art. 5 Abs. 2 Istanbul-Konvention statuierten Sorgfaltspflicht nachzukom
men, kein Ermessensspielraum bezüglich der Anordnung von polizeilichen 
Schutzmassnahmen zuzusprechen.69 

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 26. Mai 2011, VB.2011.00228 E. 4.3; 
CONNE/PLÜSS, 134. 
§ 2 Abs. 2 PolG-BS, Art. 4 Abs. 2 PolG-UR, § 7 PolG-ZH. 
Ganz befriedigend ist diese Bestimmung aus der Sicht der Verfasserinnen nicht – ist sie 
systematisch doch bei den Aufgaben der Polizei eingegliedert und nicht etwa in den Rege
lungen zu den Verfahren. 
Gar gegen den Willen der gefährdeten Person (CONNE/PLÜSS, 129). 
FREI, 135 f., zur nicht näher behandelten Distinktion von Ermessen und unbestimmten 
Rechtsbegriffen. 
Anderer Ansicht TIEFENTHAL, 337, der Ermessensspielraum bezüglich Massnahmeanord
nung für notwendig hält. 
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V. Rechtsschutz 

Freilich sind die Möglichkeiten der Betroffenen, sich gegen die (Nicht‑)Anord
nung von polizeilichen Massnahmen zu wehren praktisch von grosser Bedeu
tung. Der Rechtsschutz ist, vorbehaltlich der bundesrechtlichen Anordnungen 
von Art. 29 ff. BV und Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101), kantonal gere
gelt. 

Im Kanton Zürich kann die gefährdende Person eine gerichtliche Beurteilung 
der Verfügung der Polizei, mit der die Schutzmassnahmen angeordnet wur
den, fordern (§ 5 GSG-ZH). Gegen den Entscheid des zuständigen Gerichts 
kann sodann beim Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden (§ 11a 
Abs. 1 GSG-ZH). Im Kanton Uri wird die Verfügung auf Gesuch der gefähr
denden oder belästigenden Partei, von der Kantonspolizei an das zuständige 
Landgerichtspräsidium, innert 24 Stunden zur Genehmigung zugestellt (Art. 41 
Abs. 1 PolG-Uri). Im Kanton Neuenburg kann die betroffene Person innert 3 
Tagen seit Anordnung der Massnahme das Zwangsmassnahmengericht an
rufen, welches diese innert 96 Stunden prüft (Art. 59 und 61 LPol-NE). Der 
Entscheid des Zwangsmassnahmengerichtes kann mit Beschwerde an die Be
schwerdeinstanz in Strafsachen weitergezogen werden (Art. 61 Abs. 4 LPol-
NE). Die StPO-Bestimmungen zur Untersuchungshaft sind für das ganze Ver
fahren anwendbar (II.2.b)). 

Auffallend ist, dass die gefährdende Partei in Basel-Stadt mit ihrer innert fünf 
Tagen erhobenen Beschwerde an das Zivilgericht gelangt (§ 37f Abs. 1 PolG-
BS). Da es sich bei der Anordnung der polizeilichen Schutzmassnahmen um ei
nen verwaltungsrechtlichen Akt handelt, erscheint es stossend, dass für des
sen Überprüfung das Zivilgericht (gar in Anwendung der zivilprozessualen 
Bestimmungen zum summarischen Verfahren!) zuständig ist. Auffallend auch, 
dass der Entscheid mit Rekurs ans Verwaltungsgericht anzufechten ist (§ 37f 
Abs. 4 PolG-BS). Wohl liegen diesem ungewöhnlichen Rechtsweg in erster Li
nie Praktikabilitätsüberlegungen zu Grunde – Rechtsschutz wird meist erst 
bei der Verlängerung der Massnahmen in Anspruch genommen, was in Basel 
denn auch nur dann möglich ist, wenn zivilrechtliche Massnahmen beantragt 
werden. Das Zivilgericht ist in Basel-Stadt wohl dasjenige Gericht, das sich in 
der Sache am meisten mit Massnahmen gegen häusliche Gewalt befasst. Offen 
bleibt, wie diese Regelung in der Praxis umgesetzt wird – interessant etwa, ob 
die Polizei Parteistellung im Zivilverfahren hat, wenn die Rechtmässigkeit der 
Massnahmen nach PolG-BS im Zivilverfahren überprüft wird; oder ob die Be
weislastregeln nach Zivilprozessordnung zur Anwendung kommen. 
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Nur kurz zum Rechtsschutz der gefährdeten Person: Lediglich im Kanton Zü
rich kann sie die Verlängerung, Änderung oder Aufhebung einer haftrich
terlichen Schutzmassnahme innert den jeweiligen Fristen beim zuständigen 
Gericht beantragen (§ 6 und 8 GSG-ZH). In den anderen Kantonen werden 
die gefährdeten Personen auf den Zivilweg verwiesen (§ 37e PolG-BS, Art. 42 
PolG-UR). Darüber hinaus lassen sich zum Rechtsschutz der gefährdeten Per
son, etwa bei Nichtanordnung einer polizeilichen Schutzmassnahme trotz er
füllter Voraussetzungen, keine expliziten Regelungen in den kantonalen Po
lizei- oder Gewaltschutzgesetzen finden. Es ist fraglich, ob es sich dabei um 
eine Rechtsverweigerung handelt, die mit Rekurs an das jeweilige Verwal
tungsgericht gezogen und dort überprüft werden kann (z.B.: § 50 Abs. 1 des 
Gesetzes betreffend die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung 
des Kantons Basel-Stadt vom 22. April 1976 (OG-BS, ON 153.100)). In der Praxis 
wird eine gefährdete Person wohl kaum diesen (langwierigen) Weg wählen, 
sondern zivilrechtliche (insbesondere superprovisorische) Massnahmen an
streben. 

VI. Verwertbarkeit in allfälligen Strafverfahren 

Angeordnet, genehmigt oder überprüft werden die polizeilichen Massnahmen 
im verwaltungsrechtlichen Verfahren.70 In diversen Fällen erfolgt parallel zum 
oder nach Abschluss dieses Verfahrens ein Strafverfahren, sodass sich die 
Frage stellt, ob und wie die Akten aus dem verwaltungsrechtlichen im straf
rechtlichen Verfahren beigezogen werden dürfen. Problematisch ist das Bei
ziehen solcher Akte insbesondere mit Blick auf die Aussageverweigerungs
rechte. 

Grundlage für den Beizug verfahrensfremder Akten sind die Regeln über den 
Aktenbeizug nach Art. 194 StPO, welche den Bestimmungen über die Beschlag
nahme und Herausgabe (Art. 263 ff. StPO) vorgehen. Die Akten werden also 
nicht ediert, sondern nach einem Rechtshilfegesuch von der ersuchten Be
hörde an die ersuchende zugestellt.71 Hiernach kann die Staatsanwaltschaft 
(oder das Gericht) Akten anderer Verfahren – seien es solche desselben oder 
eines anderen Kantons, wie auch des Bundes – beiziehen, soweit dies für 

Nicht ganz klar ist dies in Basel-Stadt, wo die Überprüfung der Rechtmässigkeit der poli
zeilichen Massnahmen vor dem Zivilgericht erfolgt. Wohl wird auch dies in seiner Natur ein 
verwaltungsrechtliches Verfahren sein. 
BSK StPO-BOMMER/GOLDSCHMIED, vor Art. 263 Rz. 3; CR CPP-JULEN-BERTHOD, Art. 263 
Rz. 48. 
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den Nachweis des Sachverhalts oder eine Begutachtung erforderlich ist.72 Eine 
Herausgabeverweigerung erfolgt lediglich bei überwiegenden privaten oder 
öffentlichen Interessen.73 

Bedenklich ist, dass das Verwaltungsverfahren, in welchem zwar die Unter
suchungsmaxime gilt, grundsätzlich eine Mitwirkungspflicht für Parteien vor
sieht74 und den im Strafrecht geltenden nemo-tenetur Grundsatz nicht 
kennt.75 Fechtet eine Person eine polizeiliche Massnahme an und macht sie im 
Verwaltungsverfahren zu einem Vorfall häuslicher Gewalt Aussagen – weil sie 
mitzuwirken hat – so können diese im Strafverfahren mittels zuvor geschilder
tem Aktenbeizug nach Art. 194 StPO verwendet werden. Literatur und Recht
sprechung haben Lösungsansätze zu dieser Unstimmigkeit bei parallellaufen
den Verfahren entwickelt.76 

So wird vorgeschlagen, ein nicht dringliches Verwaltungsverfahren zu sistie
ren, bis das Strafverfahren abgeschlossen ist.77 Dies ist für Verfahren betref
fend polizeiliche Massnahmen gegen häusliche Gewalt aufgrund der Dring
lichkeit freilich nicht zielführend. 

Weiter wird ein strafrechtliches Beweisverwertungsverbot bei Nichtinforma
tion bezüglich Aussageverweigerungsrecht angenommen, welches in gewissen 
Erlassen gar vorgesehen ist (so z.B. Art. 183 Abs. 1 des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (DBG, SR 642.11)), aber auch 
direkt aus Art. 6 Ziff. 1 EMRK abgeleitet werden kann.78 Es muss also im Ver

BSK StPO-DZIERGA/ZGRAGGEN, Art. 194 Rz. 1; CR CPP-PONCET, Art. 194 Rz. 8. 
BGE 129 IV 141 E. 3.4.1; PK StPO-JOSITSCH/SCHMID, Art. 194 Rz. 5. 
Vgl. § 21 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsrechtspflege des Kan
tons Basel-Stadt vom 14. Juni 1928 (VRPG-BS, SG 270.100) i.V.m. Art. 13 des Bundesgesetzes 
über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), Art. 14 Abs. 2 
Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Uri vom 23. März 1994 (VRPV-
UR, RB 2.2345), § 7 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des Kantons Zürich vom 24. Mai 
1959 (VRG-ZH, LS 175.2); nicht aber: Neuenburg, welches ein Zeugnisverweigerungsrecht 
im Verwaltungsverfahren kennt: Art. 16 Loi sur la procédure et la juridiction administratives 
des Kantons Neuenburg vom 27. Juni 1979 (LPJA-NE, ON 152.130). 
BENEDICK, 169; Komm. VRG-PLÜSS, § 7 Rz. 106; OFK VwVG-WIEDERKEHR/MEYER/BÖHME, 
Art. 13 Rz. 1. 
OFK VwVG-WIEDERKEHR/MEYER/BÖHME, Art. 13 Rz. 54; insbesondere im Kontext der Fi
nanzmarktaufsicht (vgl. BENEDICK, 170 f. und ZIHLMANN, 125 f.). 
BENEDICK, 179; OFK VwVG-WIEDERKEHR/MEYER/BÖHME, Art. 13 Rz. 54; vgl. Urteil des Bun
desgerichts 2C_1124/2012 vom 27. August 2013 E. 2. 
Urteil des EGMR J.B. gegen die Schweiz vom 3. Mai 2001 (N 31827/96); Urteil des Bundes
gerichts 6B_843/2011 vom 23. August 2012 E. 3.4.2; BENEDICK, 179; OFK VwVG-WIEDERKEHR/
MEYER/BÖHME, Art. 13 Rz. 54; ZIHLMANN, 129 f. 
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waltungsverfahren auf das Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen, hinge
wiesen werden, damit die Aussage in einem späteren oder parallelen Strafver
fahren verwertbar ist.79 Ob in der Praxis im Verfahren betreffend polizeiliche 
Massnahmen entsprechende Hinweise in der Rechtsbelehrung vorgenommen 
werden, lässt sich nicht klar bejahen oder verneinen, zumal sich mit Ausnahme 
von Neuenburg aus den kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetzen keine 
solche Hinweise entnehmen lassen. Wünschenswert wäre dies aber auf jeden 
Fall.80 

VII. Fazit 

Versucht wurde die Kontextualisierung verschiedener kantonaler Regelungs
modelle bezüglich polizeilicher Intervention bei häuslicher Gewalt in das wei
tere Schweizer Rechtssystem einzubetten. 

Während die polizeilichen Massnahmen mit Ausnahme des im Kanton Zürich 
vorgesehenen polizeilichen Gewahrsams und des im Kanton Neuenburg feh
lenden Kontaktverbots weitgehend deckungsgleich sind (Kontakt‑, Rayonver
bot und Wegweisung), divergieren Anordnungsvoraussetzung und Verfahren. 
Im Kanton Uri wird im Gegensatz zu den anderen Kantonen und in Abwei
chung zur Istanbul-Konvention eine häusliche Gemeinschaft verlangt. Wirt
schaftliche Gewalt wird nur in Neuenburg explizit erwähnt, sodass in den 
anderen Kantonen eine reine Gefährdung auch essentieller Vermögenswerte 
nicht zwingend polizeiliche Intervention auslöst. Nach Wortlaut der Kantone 
Neuenburg und Uri besteht, im Gegensatz zu Basel-Stadt und Zürich, Ermes
sen darüber, ob bei gegebenen Voraussetzungen Massnahmen durch die Poli
zei angeordnet werden oder nicht. Dies wird von den Verfasserinnen mit Blick 
auf die ratio der Massnahmen, also dem (erforderlichen!) Schutz gefährdeter 
Personen, abgelehnt und eine Auslegung contra verba legis vertreten. 

Grosse Unterschiede bestehen weiter mit Blick auf die Fristen, wobei der Kan
ton Basel-Stadt nur eine sehr kurze Dauer polizeilicher Massnahmen vor
sieht. Der Zivilweg wird den Gewaltbetroffenen dort gesetzgeberisch nahege
legt, was sich auch darin spiegelt, dass sich die Beschwerde gegen polizeiliche 
Massnahmen gegen häusliche Gewalt an das Zivilgericht richtet. Im Kanton 
Zürich, wo die Gewaltschutzmassnahmen am längsten aufrechterhalten wer
den können, ist gar die Möglichkeit vorgesehen, dass die gefährdete Person 

So auch: Urteil des Bundesgerichts 7B_45/2022 vom 21. Juli 2025 E. 2.4 zur Fernwirkung 
von nemo-tenetur im Verwaltungsverfahren bei drohenden Strafverfahren. 
ZIHLMANN, 130 zum Verfahren bei KESR-Behörden; im Ergebnis auch: CONNE/PLÜSS, 133. 
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(und nicht die Polizei selbst) die Verlängerung von Massnahmen beantragt, was 
in den übrigen Kantonen nicht möglich ist. 

Zum Verhältnis zwischen zivilrechtlichen und polizeilichen Massnahmen äus
sern sich die Kantone unterschiedlich: in Basel-Stadt, Zürich und Uri ersetzen 
die zivilrechtlichen die polizeilichen Massnahmen. Im Kanton Neuenburg ist 
das Verhältnis zwischen den Massnahmen nicht reguliert. 

Das Bestehen strafprozessualer und polizeilicher Massnahmen ist in den Kan
tonen Basel-Stadt, Neuenburg und Zürich kumulativ möglich. Mit Blick darauf, 
dass polizeiliche und strafprozessuale Massnahmen grösstenteils unter
schiedliche Zwecke verfolgen (Schutz des Strafverfahrens versus rein präven
tive Interessen), ist dies durchaus sinnvoll. Werden mittels strafprozessualer 
Massnahmen unter Wiederholungs- und Ausführungsgefahr präventive Inter
essen verfolgt81, so ist bei allfälliger kumulativer Anordnung besondere Rück
sicht auf die Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips zu legen. Im Kanton 
Uri gehen die strafprozessualen Massnahmen vor, was entsprechend der hier 
vertretenen Meinung nur dann von Bedeutung sein kann, wenn beide Mass
nahmen in gleichem Masse geeignet, erforderlich und zumutbar sind. Sollte 
die polizeiliche Massnahme im Einzelfall die mildere sein, so können strafpro
zessuale Massnahmen auch bei ansonsten gegebenen Voraussetzungen nicht 
angeordnet werden. 

Es zeigt sich, dass der Rechtsschutz der schädigenden Person aufgrund der 
kantonalen Regelung variiert. Auffallend ist insbesondere, dass im Kanton Ba
sel-Stadt die Anordnung der Massnahme vor dem Zivilgericht, im Kanton Neu
enburg vor dem Strafgericht geprüft wird, was angesichts der verwaltungs
rechtlichen Natur der Massnahme als problematisch angesehen werden kann. 
Der Rechtsschutz der geschädigten Person bleibt in den kantonalen Polizei- 
und Gewaltschutzgesetzen nicht hinreichend geregelt. 

In punkto Verwertbarkeit der Massnahmen sind die Verfasserinnen auf die
jenigen Probleme gestossen, die sich grundsätzlich bei jedem Beizug ver
fahrensfremder Akten im Strafprozess stellen. Besondere Relevanz hat die 
präsentierte Konstellation aufgrund des auch statistisch belegten82 Zusam
menhangs. Wünschenswert wäre es, würde die gefährdende Person in den 
verwaltungsrechtlichen Verfahren auf ihr Recht, sich nicht selbst belasten zu 
müssen, aufmerksam gemacht. 

Dies wird zuweilen in der Lehre kritisiert: PIETH/GETH, 155 und WOHLERS, 45 ff. 
In 92% der Fälle häuslicher Gewalt 2007-2017 im Kanton Zürich, in denen eine polizeiliche 
Schutzmassnahme verfügt wurde, wurde parallel ein Strafverfahren eröffnet (EBG, Zahlen, 7). 
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Im Rahmen eines Gesamtfazit ist hervorzuheben, dass sich das föderale Sys
tem auch im Bereich der häuslichen Gewalt niederschlägt. Dass sich für Be
troffene häuslicher Gewalt, aber auch für die «Gefährder/innen» verfahrens
technisch doch wesentliche Unterschiede ergeben können, wird im heutigen, 
stark kantonal geprägten Polizeirecht hingenommen. Offen bleibt insbeson
dere, welchen Einfluss die unterschiedlich ausgeprägten polizeilichen Mass
nahmen auf die gesamtschweizerischen zivilrechtlichen Massnahmen haben. 
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